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Neues helvetisches Tagblatt.
lFortsetzung des schweiß krischen Republikaners j

Herausgegeben von Escher und UAeri, Mitgl. ter gefttzg. Räthe.

Band I. X. xxx.ll. Bern y. Aug. 1799. 22. ThemàVli, z

Gesezgebung.
Grosser Rath 2. August.

(Fortsetzung.)
z. Die Appellation des Urtheils an den ober-

sten Gerichtshof soll dabei statt hèn, wie bei
jedem peinlichen Prozeß, der vor einem Kantons-
geeicht verführt wurde.

Das Gutachten wird mit Deinglichkeitserklärung
ohne Einwendung angenommen.

Zimmermann, im Namen der neuen Ein-
chcilungskoinmisslou, legt folgendes Gutachten vor:

BB. Repräsentanten!

Als Sie vorgestern eine Commission ernannten,
uni Ihnen eine neue Elutheilung Helveticas vorzu-
schlagen, welche durchaus auf die Constitution ge-
gründet wäre, so war bereits den Mitgliedern der-
lewen bekannt, dag sich eine Commission des Se-
nats liitt dem gleichen Gegenstand beschäftigt hatte,
ie. och mit dem Unterschied, daß diese Eintheilung
wesentnc.) von derjenigen der Constitution verschie-

und als eine Abänderung derselben zu bettach-
.ch. Wir erkundigten uns also vor àm aus,ob oiett Commission ihren Rapport abgestattet ha-

UK? ob sich der Senat wirklich tnit demselben
bî!a)afkigen werde, und haben die Ehre Ihnen zu
sIüchern, ^ssßchsr Rapport auf dein Bmeau des
Senats zur Emiftht liegt, und daß. sich derselbe
naamens damit zu beschäftigen, vorgenommen hat.

w'?, mann-gfaltigen Behandlungen einer neuen
^n.cheîiung Helvetiens, welche in Ihrer Mitte statt

Sie überzeugt haben, daß wohl
p V, nj: s.,

cu!Zeu Weg, den die Consiitu-
dm" Rüksicht das Wohl des

^^ânues beordert, die so nöthige Wachsamkeità KamonsgM wirklich vertilgtìs «st tm Gegentheil mit a-o^e- Wahr-
^ fth-n, daß e-ne'Gleichma-

chung der Kartone — eine Vermehrung oder Ver-
müwewng derselben, bei einigen wenigen Vorthu-len gewiß auch viele große Nachtheile mit sich füh-

reg würde, die früher oder spather die gröste»
Unruhen in der Republik verursachen könnten. —
Innig von diesem allem überzeugt, ist es ihrer Com?
mission ein wahres Vergnügen J.Mn sagen zu
können, daß die Eintheilung, welche die Commission
des Senats demselben zur Genehmigung vorgelegt
hat, durchaus auf keiner Eintheilung der KaMne
beruht. —

Sie werden nun. aber leicht fühlen, wie zweklos
und nachtheilig sogar ihre Commission für die Ree
publik handein würde, wenn sie nach diesen That?
fachen, nach diesem Erwartungen und Ueberzeugun-
gen ihre» Auftrag erfüllen, und Ihnen Projekte
von neuen Eintheilungen der' Kantone vorlegen
würde -» Ihre Commission ist auch überzeugt, daß
diejenigen Mitglieder, welche den Antrag machten,
alle Kantpne, die in der Constitution stehn, als
Kantone wieder herzustellen, denselben gerne zurük-
nehmen werden — Sie ist überzeugt, daß diese
Mitglieder gerne den kleinen Miß much vergessen
welcher diesen Antrag veranlaßt hat, und sie traut es
ihrer Vaterlandsliebe zu, daß sie gerne wie ihre an-
der» Brüder bis zur nahen, ganz neuen Einthei?
lung^Helveticas Geduld trugen werden.

B. R. Ihre Commission glaubte mm aber ihre
P sticht nicht erfüllt zu haben, wenn sie dabei stehn
bliebe Ihnen nur zu sagen, dag sie sich mit ih-
re u eigentlichen Auftrag nicht beschäftigen könne,
denn sie erinnert sich ailzuwohl an dasjenige, was
die Ursache ihres Antrags war, und womit der-
selbe genau und wesentlich verbunden ist. Die Art
der con stitutio.-.smaZigen Heraustretung der Mit?
glieder des Senats, und die Wiederbesetznng die?
ser Stellen, wurde bis zur Eintheilung der Kau?
tone vertaget, welche diese Commission Ihnen vor?
schlagen sollte. —

Wir fühlen alle die dringende, unaufschiebbare
Nothwendigkeit,, über diele» wichtigen Gegenstand
einen Beschluß' zu fassen, und es ware ganz unnö«
tttig alle die Gründe anzufithren, welche es den» àRath zu. unttachlastlichen Pflicht machen, sobald
immer möglich über denselben einen Beschluß zu
fais en, und dieses kann mn so leichter geschehen,



da jene Commission, von der der Berichterstatter
auch die Ehre hat, Mitglied zu seyn, ihren nun zu
machenden Bericht auf einige Erfahrung gründen
sann, und auf jenes alte deutsche Sprichwort:
Spanne die Saite nicht zu hoch, sonst
zerbricht sie.

Ihre Commission schlägt Ihnen daher einstim^
mig vor: Ihren Beschluß vom 30. Heum. welcher
vie Art der Heraustretung der Mitglieder des Se--

nats, und ihre Wiederersetzung bis zur Gleichma-
chung der Kantone vertagt, zurükzunehmen, und
hingegen der Commission über Erneuerung deb Ge-
walten aufzutragen, in drei Tagen einen neuen Ve-
richt darüber abzustatten.

Man fodert Dringlichkeit.
Custor widecsezl sich der Dringlichkeitscrklärung.

Escher: was ist bringender, als daß wir uns neuer-
dings mit demjenigen Gegenstand beschäftigen, den

wir lezthin vertaget haben, und da es nur darum zu thun
ist, die Commission hierüber wieder zu beauftragen,
so ist in der augenbliklichcn Behandlung des Gutach-
rens keine Gefahr vorhanden.

S ch lump f folgt Eschem, weil es dringend ist,
die Art des Austritts des Senats ungesäumt zu be-

stimmen, indem dieser Arbeit, noch viele ähnliche
in Rüksicht der Geschäfte der Wahlversammlungen
folgen.

Custor ist zwar zum Theil durch Eschern auf-
erbaut, allein er wünscht doch, das Gutachten et-

was näher untersuchen zu können.

Suter findet, die Commission sey über den er-
Halmen Auftrag hinausgegangen und also könne das-
selbe nicht ohne Untersuchung angenommen werden.

Stokar stimmt für Dringlichkeit, weil bis in
den Monat September noch eine grosse Menge von
organischen Gesetze über die Wahl- und Uvvcrsamm-
sun gen entworfen werden müssen.

'Die unbedingte Dringlichkeit wird erklärt.
'Marc ac ci findet zwar, wenn man die Sache

sehr genau nehmen wollte, so wäre freilich Enters
Einwendung gegründet, allein da die Dringlichkeit
der Bestimmung der Geschäfte der Urvcrsammlnngen
so groß ist, so stimmt Er dem Gutachten bey. Z i m-
m er mann sagt: immer haben die Commissionen sich

berechtigt geglaubt, ans einen erhaltnen Antrag die
Tagesordnung vorzuschlagen und dagegen einen an-
dern Antrag zu machen. Warum sollte man nun
dieses dieser Commission verargen? ich stimme zum
Gutachten.

Das Gutachten wird angenommen.
Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal vcrle-

sen:
Der grosse Rath an den Senat.

In Erwägung, daß die Bürger des nenen Hel-

!6

vetiens nur unter einem Gesez stehen, mir ein gemein«

schaftliches Interesse haben, und nur durch Vater-
landslide und Gehorsam gegen die Gesetze sich ans-
zeichnen sollen.

In Erwägung, daß die durch ein Gesez bestimm-
ten 3 Farben keine andere Abficht haben, als durch
ein gemeinschaftliches äusseres Zeichen, alle guten
Bürger, und Freunde der Einheit ihres Vaterlands
stets an diese Einheit zu erinnern, und jeden Bruder
dem andern zu erkennen zu geben.

In Erwägung, daß demnach alle Aeusserungen
und äussere Zeichen, welche das Andenken der allen

föderalistischen Regierungen zurükberuftn, geradezu

gegen die anerkannte Einheit der helvetischen Repud»

lik streiten, und als eben so viel Zeichen der Auf-

rühr und der Entweihung der Constitution angcsc»

hen werden müsse».

In Erwägung endlich, daß selbst Farben und

Wappenschilde, da ws sie noch nicht ausgelöscht sind,

noch immer an die alten Regierungen, und den

Föderalismus erinnern, und manchen schwachen Bur-

gcr gar leicht zu Hofnungen und Wünschen verleite» kön«

neu, die sich mit der gegenwärtigen Republik, uns

der Ruhe des Vaterlandes nicht vertragen.

Hat der grosse Rath nach erklärter Dring«

lichkeit beschlossen:

j. Alle diejenigen, welche die Farben der allen

Regierungen aufstecken, es sey d.urch's Tragen einer

Kokarde, oder durch's Aufpflanzen einer Fahne, sol-

len zu sechsjähriger Kettenstrase vcrurtheilt seyn.

2. Alle Wappen und Wappcnschilde, die an die

alten Regierungen erinnern sollen überall, wo es

sich ohne grosse Kosten und Lebensgefahr thun laßt,

und ohne, daß dabey Kunstwerke zcrzört werden,

von jeder Gemeine auf ihre eigne Kosten innerhalb

Tagen abgenommen werden. ^
Z. Unter gleichen Bedingungen sollen auch die ^

Farben der alten Regierungen in jeder Gcmemc,

innerhalb der nämlichen Zeitfrist, ausgclöicht M
vertilgt werden.

-l. Wenn sich solch? Wappenschilds und
an Natlonalgcbändcn befinden, so sollen sie auf >0-

sten der Nation, unter den im 2ten Artickel vorgc-

schriebnen Bedingungen vernichtet werden.
3. Alle diejenigen, weiche dem gcsezlichcn chiw

halt des 2, 3. Artickels zuwider handeln werben,

sollen in den ersten Tagen mit einer lpclbbmi

von 23, und wenn sie in den folgenden ra ^ag
noch nicht gezahlt haben mit Schwcizerfrankcn g

straft werden. ^
Escher hat eine gewisse Ahndung, daß es cm s

Einwendungen gegen dieses Gutachten gebe uns 1

dert also ^ weise Behandlung. Angenommen.
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§. t. Carrard: der große Fehler eines Gesetzes

ist, wenn verschiedene Fehler vcn ungleichem Grade
der gleichen Straft unterworfen werden; und zwischen
der vielicichtigcn blossen Nachlässigkeit im Tragen ei-

ner Cocarde und dem gegenrevolutionairen Aufste-
ken einer Fahne, ist doch wahrlich ein beträchtlicher
Unterschied, und also müssen auch vcrschiedne Stra-
sen bestimmt werden ; darum also begehre ich Zurük-
Weisung dieses Gutachtens an die Commission, um
diesen Gegenstand besser zu entwickeln.

Custor lst Carrards Meinung. H über findet
auch, der § sey nicht bestimmt genug und unterschei-
de die Fälle nicht hinlänglich; denn der, welcher
Urheber einer Aufsteckung einer Fahne ist, oder wcl-
cher falsche Cocarden austheilt, ist strafbarer als der,
weicher nur eine Cocarde trägt oder bey Aufsteckung
einer Fahne beywohnt.

Cartier: die Commission fühlte wohl, daß
zwischen - Fahnenaufsteckcn und alten Cocarden tra-
gen ein beträchtlicher Unterschied ist, obgleich die
Absicht Aufruhr zu bewirken, ganz die gleiche seyn
ka»n, allein da das eine leichter ungestraft bleiben
kann als das andere, so ist eine stärkere Verhältniß-
«lässige Adschrcckungsstraft nothwendig, und daher
beharre ich auf Bcyvchaltung des ft

Billerer stimmt ebenfalls für den §, weil das
Aufstecken von Fahnen nur an einem einzigen Ort
böses wirkt, und hingegen einer, der mit seiner ge-
gcnrevoluiionairen Cocarde im Lande herum lauft,
sein Gift weiter verbreitet, auch sieht er nicht, wie
einer lange ohne es gewahr zu werden, cine fal-
sehe Cocarde tragen konnte.

Pcrige: ich bin zwar den scharfen Gesetzen
nicht gewogen, allein wen» man bedenkt, welche Wir-
rung eine einzige Cocarde in Holland und oft in
Frankreich bewirkte, so glaube ich, müssen wir hier-

- Ernst zu Werke gehen; denn wenn jezt in
Schwaben ein Baner eine 3 farbige Cocarde trüge,

verfahren ^ Erzherzog so gelinde mit ihm

La Coste: wenn wir die Republik wollen, so
müssen wir auch strenge bestrafen was dieselbe um-

Feinde lassen nichts unbenuzt um
ü»? !V à sollten nicht auch unserseits uns
«5» a-r der Ucbelgcfinntcn schützen

achte!
bey

Ich stimme dem Gut-

E scher- Freilich wäre diese Straft gegen die-
Vergehen auch die Absicht

is ê /..?^n'hr zu erregen, nicht zu strenge, allein
jg-,^rgchen kann auch ohne diese Absicht, aus
» e Bà'^keit statt haben; auch wird freilich,

>s Am einer der noch eine alte Cokarde
> vem Hl,t tragt zulezt dieselbe gewahr werden,

7 >

allem wenn jemand ihm den Spaß machte, auf
seinen Hut eine solche Cocarde zu stecken, so könnte
er angeklagt werden, ehe er dieselbe gewahr würde,
und da würde Billetcr sich doch nicht gern sogleich
für 6 Jahr mit Ketten und Banden belegen lassen;

'

und so geht es andern Bürgern auch. Pcrighe
fürchtet, daß bei uns der Anblik-einer solchen Co«
carde einen elektrischen Schlag wirken könnte,
wie in Frankreich: aber nein, wäre unser Volk einer
solchen Elcktrisirung fähig, es wäre schon lange elek-

trisirt worden. Die Gerechtigkeit fodcrt Verhältniß
zwischen Vergehen und Straft; und das undehutsame
Tragen einer falschen Cocarde kann aho nicht so ge-
straft werdea, wie das offne aufstecken einer Fahne
zum Aufruhr; ich fodere von der Commission gercch-
terc Vorschläge!

Herzog v. Münst. stimmt-Carrard und Esche»
bei, wundert sich aber, daß man auf diese Cocarde
so, schrcklich schimpft, da man doch die «3 alten
Fahnen noch in unsrem eignen Saal abgemahlt bei-'
behält, nnd sich nicht vor ihnen fürchtet.

Sutcr: Ich liebe strenge Gesetze auch nicht,
allein es muß doch gestraft werden, wenn wir in sol-
chcn Zeiten grosser Gefahr, Unglük nnd Aufruhr zu-
vorkommen wollen. Freilich hat Escher recht, daß
das helvetische Volk nicht so geschwind elektrisirt
wird als das fränkische, aber eben darum ist es auch
ein Zeicheis, daß nicht bloße Unbesonnenheit, son-
der» lange Bearbeitung statt gehabt haben müsse,
wenn der Schweizer so elektrisirt ist, daß er eine
alte liebe Cokarde wieder aufstckt; übcrdcm wachse»
die Cokardcn nicht auf den Hüten, wie die Kirsch-
bäume auf dem Pftrdkopf des Herrn von Münch-
Hausen ; also wann einer mit einer alten Cokarde ange«
troffen wird, so ist ziemlich wahrscheinlich, daß er
Mvas davon wisse. Was unsre Wappen hier im
Saale betrifft, da bin ich gar nicht einig mit Her-
zog: diese Schildhalter stellen unsre lieben Väter
vor, und erinnern uns an ihre Tugenden; sie sind
Monumente der Geschichte, und sollen als solche
sorgfältig beibehalten werden, denn sie werden kck
neu Aufruhr anzetteln; ich stimme also für den Z.

BMeter: Wenn mir boshafter Weise eine
solche Cokarde ausgestekt würde, so könnte ich leicht
beweisen, daß ich nicht böse Absichten gehabt habe,
und also käme ich nicht in Gefahr, verürtheilt zu
werden; nicht leicht aber kommt einer in Fall, un-
wissend eine solche Cokarde zu tragen. In Rükstcht
der Wirkung der Cokarden, muß Esther ein kurzes
Gedächtniß haben, denn Zvor einem Jahr war den
Stadtbürgern von Zürich ihre Cokarde so lieb, daß
es aller Massigung der Patrioten bedürfte, um
der lieben weiß und blauen Cokarde wegen, nicht
ernsthafte Austritte und vielleicht selbst Bürgerkrieg
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t» veranlaßen; also ist die Sache nicht so gleich-
gültig. Wenn wir Ruhe haben wollen, so müssen
mir alles, was Aufruhr veranlaßt,, kann, jrrcnge
bestrafen; ich beharre auf dem §.

Der § wird der Commission zurükgewiescn.

§ 2. Custor wünscht, daß dieser §, wie die
folgenden, der Commission zurükgewiescn werden,
denn er findet es nicht nothwendig, daß man sich

der alten Ordnung der Dinge ganz nicht mehr
erinnere, und das Gute mitden, Dosen vergesse,

fezthin sah ich eine Vorstellung der Schlacht bei
Eempach, und freute mich, da die Fahnen der
alten-Eidgenossen»'!, dem siegenden Heer zu erkennen;
ich glaube nicht, daß diese alten Fahnen ohne Um
rerscyied Bsses bewirken können.

Escher : Dieser- § ist durchaus unbestimmt und
unschik ich ; wo ist die Grenze der Gefahr, dr?
man sich nicht aussetzen soll, um eine alte Fahne
zu übermahlen, und wo ist die Bestimmn,,g der Un-
kosten, die man darauf verwenden soll? weün ci-
nige Bare» auf den niedern Thürmen ausgestrichen
werden, so wird man nur desto aufmerksamer die
unverletzlichen auf den hohen Thürmen betrachten;
kiberdein, wie gerne nehmt ihr nicht die mir Baren
bezeichnete Neuethalcr,. wenn das Schatzamt Iah-
lungcn macht; oder soll der Anblik von diesen we-
niger gefährlich seyn, als der der Baren auf den

Thürmen; und wird Euer Allmosen dem Armen
weniger wohlthätig seyn, weil es mit diesem Thier
bezeichnet ist, als wenn wir dasselbe abfeilen lasse»?

BB. Repräsentanten! Wahrlich ich schäme mich,
daß wir uns mit solch ärmlichen, elende» Gegen-
standen in diesen Zeiten der Gefahr und des drükend-
sten Elendes eines Theils »users Vaterlands beschaf-
tigen können; und glaubt Ihr nicht, daß wir uns
bei unsrem Volk, bei unsren Zeitgenossen und be-

sonders bei den künftige!, Geschlechtern lacherlich
macheu werden, wenn es bekannt wird, daß wir
uns in den Zeiten, da die Halste von Helvetic,,
von Oestreich beftzt, und das Kriegscheater im
fand ist und unser Volk ungluklich macht, daß
wir uns mit Uebcrmalttung der Baren und Adler
beschäftigen! Im Kamen unsrer Ehre, fodere ich
Tagesordnung über alle diese Kindereien!

Oesch stümnt Eschern ganz des, denn ein guter
Bürger wird dmch den Anblik eines Baren nicht
schlecht werden.

Billeter ist auch unzufrieden mit diesem §,
ober in einem ganz andern Sinn als Eschee, und
daher fodert er Nükweisnng des Z an die Com-
mission.

Gmnr stimmt Eschen, bei, denn rlnmer kostet

es, wem, man solche alte Zeichen abnehmen will;
«rnd d« wir überall Mangel leiden, so ware es sehr

z )' -

unzwekmássig > nun auf solche Kleinigkeiten Gelb
verwende» zu wollen? ch

Suter: Esftst eiste seltsame Sache mit bei,

Wappen: je vornehmer eüw Faw'lie', desto ärgere
ficischfressende Thiere hat sie meist in ihre Wappen
aufgenommen. Auch ich wollte nicht in diese» Ge-
genstand eintreten, aber aus ganz andren Gründen
als- Escher, denn die Menschen sind Kinder; miste
Alten haben sich freilich nicht vor den kaiserlichen
Adlern gefürchtet, aber damais trug man noch

weite Hosen, und wie diese enger wurden, wurden
anch die Schwcizerherzen enger; und eben darum

wollen wir diese alte» Schweizer hier im Saale

nicht durchstreichen, weil sie weite Hosen tragen,
und also nicht Öligarchen vorstellen. Eben um nie-

mand dieser anscheinenden Kleinigkeiten wegen in

Gefahr zu setzen und um keine unnützen Kosten km
Staat zu machen, ist der § bedingt worden ; wenn

er aber im Geringsten Schwierigkeit leidet, so

stimme auch ich bei, daß dieser und alle folgende

§§ des Gutachtens weggelassen werden; denn wir
haben uns in der Commission nur darum hiermit

beschäftigt, weil die Bolhfchaft des Direktoriums
dieses foderte.

Dies r § und die folgenden werden ganz weg-

gestrichen. '

Cartier wünscht, daß eine Commission sich nnt

einem Strafgesez beschäftige, wider Abceißung der

Gesetze und Proklamationen.
Auf Kühns Antrag wird diese Motion d«

Commission über Bekanntmachung der Gesetze nbett

Schock) fodert baldigen Rapport über Nichü

tragung der Cokarde. Der Alttrag wird augenom-

men, und wegen Abwesenheit eiiiigerCommissonau
Mitglieder werden Marcacci und Schlunttl
der' Commission beigeordnet.

Senat, 2. A u gnst.

Präsident- Hasel in.
Folgendes Gutachten der Saalinspektsrrn

zum zweitenmal verlesen:
Dic Saalinsvektorcn haben sich nifolg

Senats, über die Beurlalibungszctt, bcv denen

G. Raths erkundiget, ob sie übe? die Abwestiu

Ih,-er Gliede? ein -Emschrcibbnch führen, nw-
Gehalte fur die Tage der Abwesenheit abzm'üssn,

^
Wir erhielten zur Antwort - Nein

^ ,.5
bewilligten Urlaube werden in den NerbalproZr?

tragen, wo man immer imchsch.'agcn konnt^ ^
viele Zeit ein jeder abwesend gewesen stne,
oder wenige) Tage werden gar nicht bemcrtt-

(Die Fortsetzung folgt.) '
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